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Amtliche Bekanntmachungen anderer Behörden

Amtliche Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Drebkau für den OT Leuthen

Die 15. ordentliche Sitzung des Ortsbeirates Leuthen
findet

am 10.04.2019 
um 19.00 Uhr 
in der Grundschule Leuthen, Hauptstraße 2, 03116 Drebkau 

OT Leuthen 
statt.

Tagesordnung

TOP A) Öffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der

Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der
Anwesenheit 

02 Änderungsanträge zur Tagesordnung/
Feststellung der Tagesordnung 

03 Bericht des Ortsvorstehers 
04 Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder

zum Bericht des Ortsvorstehers 
05 Einwände gegen die Niederschrift über

den öffentlichen Teil der Sitzung vom
07.11.2018 

06 Ergebniskontrolle und Aussprache der
Ortsbeiratsmitglieder zur Niederschrift
über den öffentlichen Teil der Sitzung
vom 07.11.2018 

07 Einwohnerfragestunde  
08 Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
09 Mittelverwendung 2019 gemäß

öffentlich-rechtlichen Vertrag über den
Zusammenschluss der amtsange-
hörigen Gemeinden zur amtsfreien
Gemeinde Stadt Drebkau vom 09.11.2001 0024/19 

10 Verschiedenes 

TOP B) Nichtöffentliche Sitzung Vorlage-Nr.
01 Bericht des Ortsvorstehers 
02 Aussprache der Ortsbeiratsmitglieder

zum Bericht des Ortsvorstehers 
03 Einwände gegen die Niederschrift über

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung
vom 07.11.2018 

04 Ergebniskontrolle und Aussprache der
Ortsbeiratsmitglieder zur Niederschrift
über den nichtöffentlichen Teil der
Sitzung vom 07.11.2018 

05 Anfragen der Ortsbeiratsmitglieder 
06 Verschiedenes 

gez. H.-Eberhard Heßmer
Ortsvorsteher und 
Vorsitzender des Ortsbeirates

Ende der Amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Drebkau
für den Ortsteil Leuthen

An den nachfolgenden Terminen führt der Gewässerverband Spree-Neiße die diesjährigen Verbandsgewässerschauen gem. §
29 der Verbandssatzung (zu §§ 44 und 45 WVG) durch. Seitens der zuständigen unteren Wasserbehörden werden die Termine
zugleich als behördliche Gewässerschau gem. § 111 des Brandenburgischen Wassergesetzes durchgeführt. 

Die Schauen sind öffentlich und beziehen sich auf Gewässer II. Ordnung innerhalb unseres Verbandsgebietes. 

Schaubezirk Termin Treffpunkt
Stadt Forst Montag, Stadt Forst,  Rathaus, 

1. April 2019 Promenade 9; Zi. 211 

Gemeinde Neuhausen/Spree Mittwoch, Gemeinde Neuhausen,
3. April 2019 Rathaus, Amtsweg 1

Stadt Cottbus Montag, Gewässerverband Spree-Neiße 
8. April 2019 Am Gr. Spreewehr 8 in Cottbus 

Stadt Spremberg dazu Teile von:
• Drebkau (Jehserig, Kausche) Mittwoch, Stadt Spremberg,
• Welzow, Proschim, Haidemühl 10. April 2019 Bürgerhaus, Am Markt 2
• Neu-Seeland (Lieske)

Die Gewässerschauen beginnen jeweils um 9:00 Uhr in o.g. Räumlichkeiten mit der Auswertung des abgelaufenen Unterhal-
tungsjahres und der Besprechung der erforderlichen Maßnahmen für die anstehende Saison 2019/20. 

Nach hier vereinbartem Tourenplan werden die Gewässer anschließend, gem. § 29 Abs. 1 unserer Verbandssatzung, in ange-
messenem Umfang vor Ort geschaut. 

Dieter Perko, Verbandsvorsteher

Bekanntmachung der Verbandsgewässerschauen 2019 
für Gewässer II. Ordnung im Verbandsgebiet
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Ende der amtlichen Bekanntmachungen anderer Behörden

Mitteilungen der Stadt Drebkau
Amtliche Mitteilungen

Die Stadt Drebkau sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen/ eine

Ingenieur/-in für Stadt- und Regionalplanung

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle (40 Wochenstunden) im
Bauamt, welche schnellstmöglich besetzt werden soll. Die
Stelle ist eingruppiert in Entgeltgruppe 10 TVöD.

Ihre Aufgaben:
• Städtebauliche Planung

- Mitwirkung bei Planfeststellungs- und 
Genehmigungsverfahren

- Stadt- und Entwicklungsplanung
- Mitwirkung bei der Regionalplanung
- Stadtgestaltung und –pflege (Gestaltungssatzungen, 

Stadtbildpflege, Wettbewerbe)
- Mitwirkung bei der Denkmalpflege
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

• Bauleitplanung
- Flächennutzungsplanung
- Bebauungsplanung

• Planung und Beschaffung von Energie und Wasser für 
stadteigene Gebäude

• Entwurf und Bau von Hochbauten
• Bauberatung
• Bearbeitung finanzieller Zuwendungen
• Vergabe von Lieferungen und Leistungen zur Ausführung 

von Bauvorhaben

Wir erwarten eine dynamische, verantwortungsbewusste
und entscheidungsfreudige Persönlichkeit. Sie muss selb-
ständig, zielstrebig und leistungsorientiert arbeiten. Gute
EDV-Kenntnisse, insbesondere Excel, sind unerlässlich. 

Die/ der Bewerber/in muss ein erfolgreich abgeschlossenes
(Fach-) Hochschulstudium der Fachrichtungen Stadtplanung /
Regionalplanung oder Bauingenieurwesen (Diplom, Bachelor
oder Master) nachweisen können. Gewünscht werden fun-
dierte Kenntnisse im Planungs- und Bauordnungsrecht sowie
Kenntnisse der einschlägigen Gesetze, Vorschriften und
Richtlinien. 

Weitere Anforderungen an die Bewerber:
- Führerscheinklasse B
- Kenntnisse in der Anwendung von GIS- Systemen 
- Verhandlungsgeschick
- kooperativer und bürgernaher Arbeitsstil
- analytische und methodische Fähigkeiten

Bewerbungen von Berufseinsteigern sehen wir gern entge-
gen. 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen
(Lebenslauf, Zeugniskopien, lückenloser Tätigkeitsnachweis)
senden Sie bitte bis zum 17.04.2019 unter dem Kennwort
„Ingenieur Stadtplanung“ auf dem Postweg an die

Stadt Drebkau
Haupt- und Finanzverwaltung
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau 

oder per E- mail an muth@drebkau.de .

Bitte fügen Sie für auf dem Postweg gesandte Bewerbungs-
unterlagen einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.

Paul Köhne
Bürgermeister

Stellenausschreibung

Stellenangebot für den Bundesfreiwilligendienst
Die Kindertagesstätte „Sonnenschein im Ortsteil Drebkau und
die Kindertagesstätte „Märchenland“ im Ortsteil Leuthen sind
Einsatzstellen für den Bundesfreiwilligendienst.
Die Zentralstelle des Bundesamtes für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben hat der Stadt Drebkau suggeriert, zeitnah
je eine Vereinbarung für den Dienstbeginn einer/eines Freiwil-
ligen in jeder Einsatzstelle freizugeben.

Wir suchen zur Besetzung Freiwillige für die o.g. Einsatzstelle
zur Unterstützung des pädagogischen Fachpersonals.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 21 Stunden. Die Teilneh-
mer/Teilnehmerinnen erhalten ein monatliches Taschengeld in
Höhe von 200,- Euro.

Der Bundesfreiwilligendienst kann grundsätzlich flexibel ge-
staltet werden. Die Vereinbarung wird in der Regel für 12
Monate geschlossen. Eine Verkürzung auf 6 Monate ist mög-
lich.

Bewerben können sich alle Personen, die ihre Schulpflicht
absolviert haben, ohne Altersbegrenzung. Die Freiwilligen wer-
den in den Einsatzstellen durch pädagogische Fachkräfte

betreut. Je Einsatzmonat steht den Freiwilligen gesetzlich ein
Bildungstag zu.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundesfreiwilli-
gendienst.de .

Folgende Tätigkeitsschwerpunkte soll der/ die Freiwillige
ausüben:
- Unterstützung der Erzieher bei der Gruppenarbeit
- Aufräumarbeiten /Ordnung in den Räumen und auf dem 

Außengelände herstellen 
- Unterstützung bei der Vor- und Nachbereitung der Mahlzeiten
- Mithilfe beim An- und Ausziehen der Kinder
- Begleitung bei Spaziergängen
- Begleitung bei Ausflügen
- Busbegleitung
- Vorbereitung von Beschäftigungsangeboten und Begleitung 

bei Angeboten
- Bettenreinigung, Geschirrreinigung

Folgende Voraussetzungen müssen die Bewerber/ -innen
erfüllen:
- Nachweis Impfstatus (HepatitisB)
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- Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses 
gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (erst nach Abschluss
der Vereinbarung)

Sie haben Ihren Schulabschluss erfolgreich abgeschlossen
und möchten sich für das Gemeinwohl engagieren?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Bewerbungen bitte nur
schriftlich mit tabellarischem Lebenslauf und lückenlosen
Tätigkeitsnachweis unter dem Kennwort „Bundesfreiwilligen-
dienst“ an:

Stadt Drebkau
Bau- Haupt- und Ordnungsamt
Spremberger Straße 61
03116 Drebkau

oder per E- Mail an:
muth@drebkau.de.

Paul Köhne
Bürgermeister

Mitteilung des Fundbüros     

Im Fundbüro der Stadt Drebkau wurde ein Fahrrad abgegeben.

Jurischka-Drobig, Verwaltungsangestellte

Gartenabfälle gehören nicht in den Wald
Bald ist es wieder soweit. Viele Gartenbesitzer blicken voller Vorfreude der kommenden Gartensaison entgegen. Doch wohin mit
dem Grünschnitt, Ästen, Zweigen, Wurzelwerk, Laub und Rasenschnitt? Diese Frage können im Frühjahr private Waldbesitzer
und Forstbehörden beantworten, die Berge von illegal entsorgten Gartenabfällen am Waldrand und an Wegen finden.
Was nach öffentlicher Kompostierung klingt ist allerdings kein Kavaliersdelikt. Das Verschmutzen des Waldes ist verboten und
kann mit einem Bußgeld von bis zu 20.000 Euro geahndet werden (§ 37 Waldgesetz  des Landes Brandenburg). 
Pflanzliche Abfälle aus Gärten die der eigenen Kompostierung nicht zugeführt werden, müssen einem öffentlich-rechtlichen
Abfallentsorger überlassen werden.
Für den Landkreis Spree- Neiße  sind es die Recyclinghöfe in Spremberg, Welzow, Guben, Werben und Forst. 
Des Weiteren können Sie ihre Gartenabfälle in Drebkau beim Gartenbau Lehmann oder bei der Fa. Koalick, Gewerbegebiet
Spremberger Straße abliefern.

Jurischka-Drobig
SG Gewerbe und Ordnung

Ende der Mitteilungen der Stadt Drebkau

Erreichbarkeit der Ortsvorsteher/innen
Ortsteil Casel Telefonisch erreichbar unter 0151 58121697 oder 035602 22024, Ortsvorsteherin Frau Sabine Rescher
Ortsteil Domsdorf Telefonisch erreichbar unter 035602 986 oder 0177 3868226 Ortsvorsteher Herr Jürgen Kubaczyk
Ortsteil Drebkau Telefonisch erreichbar unter 0175 2935929, Ortsvorsteher Herr Torsten Richter
Ortsteil Greifenhain Telefonisch erreichbar unter 035602 21934 oder 0175 2940522, Ortsvorsteherin Frau Ilona Höfig
Ortsteil Jehserig Telefonisch erreichbar unter 0157 58248732 oder 035602 21662, Ortsvorsteherin Frau Petra Nowka
Ortsteil Kausche Telefonisch erreichbar unter 015114538921, Ortsvorsteher Herr Steffen Junge
Ortsteil Laubst Telefonisch erreichbar unter 0175 2942012, Ortsvorsteherin Frau Ute Schmidt
Ortsteil Leuthen Telefonisch erreichbar unter 035602 23536, Ortsvorsteher Herr Hans-Eberhard Heßmer
Ortsteil Schorbus Sprechstunde jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat in der Zeit von 18.00 - 19.00 Uhr im Vereinshaus 

Schorbus Telefonisch erreichbar unter 0151 40790233, Ortsvorsteher Herr Frank Schätz
Ortsteil Siewisch Telefonisch erreichbar unter 0175 2943092, Ortsvorsteher Herr Wolfgang Just


